
• 1Bundesnetzagentur 

„ 

Beschlusskammer 8 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BKS-17 /1419-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV · 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele

kommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrneh

mung der Aufgaben für das Land Brandenburg 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 


den Beisitzer Bernd Petermann 


und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

auf Antrag der Stadtwerke Wittenberge GmbH, Bentwischer Chaussee 1, 19322 

Wittenberge, vertreten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin • 

­

­
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am 06.11 .2019 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses Beschlusses .ge

nehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Übermittlung des Erhebungsbogens vom 30.06.2017 

einen Antrag auf Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungs­

konto der Jahre 2013 bis 2016 gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 

ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit 

Schreiben vom 05.08.2019 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Ent­

scheidung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter ande

rem mit E-Mail vom 09.09.2019 Stellung genommen. 

Im 	Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG 

die Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben. für das Land 

Brandenburg gemäß dem „Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Auf

gaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" vom 27.11./09.12.2013 (Bekanntma

chung ABI. Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014, in Kraft seit dem 18.03.2014) 

­

­

­

­
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i.V.m. dem Gesetz zum Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Brandenburg Ober die Wahrnehmung bestimmter Auf­

gaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 14.03.2014 (Gesetz- und Verord

nungsblatt für das Land Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014). 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 	 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antrag­

stellerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV 

Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 

2018 bis 2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 

ergeben. Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Ab­

schläge sind gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zu

nächst der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr auf

gezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleich

mäßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im je

weiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 

ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflö­

sungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank 

veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit

tenten" der Kalenderjahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

­

­

­

­

­
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 

bis 2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzel­

nen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den 

von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengen

entwicklungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen(§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 24 ARegV in 

der Fassung vom 20.07.2012), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Re­

gulierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 24 ARegV in der Fassung 

vom 20.07.2012) sowie 

d) 	die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehen­

den Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er­

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbe­

trieb oder Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird , oder durch 

Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach § 18b 

StromNZV a.F. verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung 

26.07.2016). 

2.3 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung 

erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlös-

­
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obergrenzen werden in den Anlagen 3a und c den von der Antragstellerin ange­

passten Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlö!?obergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3a und c. 

2.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 und 4 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. Gemäß 

§ 24 Abs. 3 ARegV in der Fassung vom 20.07.2012 findet im vereinfachten Ver­

fahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4j 5 und 8 ARegV keine Anwendung . 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungs­

periode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich 

der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer 

festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber 

im Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die 

betreffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten angepasst werden 

und fließen im Rahmen eines Plan- lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren auch aufgrund von Ände­

rungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV) ergeben. Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrer­

lösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger An­

wendung erfolgen. 
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Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen An· 

trägen 

a) nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

i. V. m. § 19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 

Abs. 3 ARegV nicht vorzunehmen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch auf. 

grund von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksich­

tigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Kalenderjahr 2013 

Die Antragstellerin hat für Netzveränderungen gern. § 26 Abs. 2 ARegV einen Be· 

trag in Höhe von - € zugrunde gelegt. Hiervon abweichend hat die Be­

schlusskammer den mit Beschluss BKS· 11/1419·71 festgelegten Wert in Höhe 

von ~ angesetzt. Somit ergibt sich eine zulässige Erlösobergrenze in Höhe 

von-€. 
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Kalenderjahr 2014 

Die Antragstellerin hat bei der Anpassung der Erlösobergrenze zulässige Erlöse in 

Höhe von - € ermittelt. Dabei hat die Antragstellerin ein Ausgangsniveau 

in Höhe von-€ zugrunde gelegt. Mit Beschluss BKS-12/1419-11 wurde 

jedoch ein Ausgangsniveau in Höhe von - € festgestellt. Insofern kommt 

es zu abweichenden Werten bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten, den 

vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten, den beeinflussbaren sowie der An­

passung des Verbraucherpreisgesamtindexes und des Produktivitätsfaktors. 

Darüber hinaus hat die Antragstellerin die Anpassung der Kosten für Verlustener­

gie nicht unter der entsprechenden Kostenposition geltend gemacht. Hieraus re­

sultiert die Differenz in Höhe von~. die sich wie folgt ermittelt: 

Rofor11n~prels fOr die 
AnpassunQ der 

Vol•tllen 
Koate nantello 

IEUROl 

N1tl~tr1lb1 r 47,11 

BNltzA 47,11 

BNotzA 0,00 

X 

X 

Verl11ste!l&rglemenge 
Ertl:lsobergrenze 

Volatile Koatenantelle 
In derAuegangebaele 

VKo 

-

Volatile Koatlinantello 
Im Referenzjahr 

Des Weiteren hat die Antragstellerin einen Regulierungskontosaldo in Höhe von 

-€zugrunde gelegt. Hiervon abweichend hat die Beschlusskammer den mit Be­

schluss BKB-12/1419-11 für das Kalenderjahr 2014 beschiedenen Regul ierungs­

kontosaldo in Höhe von- € angesetzt. 

Somit ergibt sich insgesamt eine zulässige Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 

in Höhe von-€. 

Kalenderjahr 2015 

Die Antragstellerin 

-€
hat Kosten für Verlustenergie in Höhe von - € zugrunde 

gelegt. Hiervon abweichend hat die Beschlusskammer die Kosten für Verlustener­

gie in Höhe von wie folgt ermittelt: 
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Natzbetntiber 

Rehlr11n~prei11 für dla 
Anpasaung der 

Volatilen 
Koatenantellt 

IEUROI 

38,58 

BNelzA 38,56 

Volatllo Kostenanteile 
Erlö1obtrgronzo 

VerluatellOf'lllemongo 
In der Aus91119•baels 

VI<.> 

X 

X • 

Volatile Kostenanteile 
Im R1tferenzjahr 

0,001BNe~ - 1 - 1 

Des Weiteren hat die Antragstellerin einen Regulierungskontosaldo in Höhe von 

~zugrunde gelegt. Hiervon abweichend hat die Beschlusskammer den mit 

Beschluss BKB-12/1419-11 für das Kalenderjahr 2015 beschiedenen Regulie­

rungskontosaldo in Höhe von € angesetzt. 

Kalenderjahr 2016 

Die Antragstellerin hat Kosten für Verlustenergie in Höhe von - €zugrunde 

gelegt. Hiervon abweichend hat die Beschlusskammer die Kosten für Verlustener­

gie in Höhe von - €wie folgt ermittelt: 

Refereruprela f!lr die 
Anpassung der 

VQlatllen 
Koawnantella 

tEUROt 

Netzbetreiber 36,14 

BNttzA 36,14 

Verluetenerglemenga Volatile Koatenantella Volatile Kostanant.11• 
In der Auagangabasla Im ReferenzjahrErtöaobergrenze 

VKa 

• 

-
­

Des Weiteren hat die Antragstellerin einen Regulierungskontosaldo in Höhe von 

- €zugrunde gelegt. Hiervon 

-€
abweichend hat die Beschlusskammer den mit 

Beschluss BK8-12/1419-11 für das Kalenderjahr 2016 beschiedenen Regulie­

rungskontosaldo in Höhe von angesetzt. 

2.3.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtlndexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Anderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu 
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berücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu 

veiwenden. 

101 ,6 110,72013 2006 

102,1 104,12014 2011 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

2.3.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV in der Fassung 

vom 20.07.2012 45 Prozent der nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Ge­

samtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV. 

Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die 

Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

unberücksichtigt. Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermied~nen 

Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis 

von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.3.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV 

zulässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der 

1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den·Menüpunkten .Themen" 7. 61 1Preise" 7 
.611 1Verbraucherpreise• 7 .61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 .61111-0001 1Verbraucher
preisindex (Inkl. Veränderungsraten): Deutschland, Jahre" 

­
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tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu 

erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im je­

weiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor 

im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgel­

ten . Bei der Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physi­

kalisch durchgeleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen 

abzustellen, unabhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabat­

te gewährt wurden. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.3.2.1 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV ir:i der Fassung 

vom 20.07.2012) erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden 

soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansät­

ze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber­

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich ent­

standenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 
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b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

Kalenderjahr 2013 

Die Ermittlung der erzielbaren Erlöse gern. § 4 ARegV auf der Grundlage der An­

gaben der Antragstellerin divergieren in Höhe von ~ zu den von der Be­

schlusskammer festgestellten erzielbaren Erlösen. Entsprechend dem Ausweis in 

der beigefügten Einzelaufstellung hat die Antragstellerin ein unterschiedliches 

Entgelt für den Zweitarif-2-Richtungszähler im Erhebungsbogen gern. § 28 Nr. 3 

und 4 ARegV und gern. § 28 Nr. 2 ARegV a~gesetzt. 

Die tatsächlich entstandenen Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorge­

lagerter Netzebenen divergieren in Höhe von~ zu den von der Beschluss­

kammer festgestellten Kosten. Entsprechend dem Ausweis in der beigefügten 

Einzelaufstellung hat die Antragstellerin .ein nicht korrektes Entgelt der WEMAG 

Netz GmbH für die HS/MS-Ebene zugrunde gelegt. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Planansätze der Antragstellerin für die 

Nachrüstung von Wechselrichtern entsprechend dem Erhebungsbogen nach § 28 

Nr. 2 ARegV divergieren in Höhe vo~ zu den Plankosten entsprechend 

dem Erhebungsbogen nach § 28 Nr. 1 ARegV. 

Kalenderjahr 2014 

Die Ermittlung der erzielbaren Erlöse gern.§ 4 ARegV auf der Grundlage der An­

gaben der Antragstellerin divergieren in Höhe von-€ zu den von der Be­

schlusskammer festgestellten erzielbaren Erlösen. Dieser Unterschiedsbetrag 

ergibt sich, da die Antragstellerin in ihrem Erhebungsbogen gern. § 28 Nr. 2 

ARegV die Erlösminderungen aus Vereinbarungen gern. § 3 KAV nicht korrekt 

erfasst hat. 

Seite 11 von 18 



Kalenderjahr 2015 

Die tatsächlich entstandenen Kosten für Vermiedene Netzentgelte divergieren in 

Höhe von 1111€ zu den von der Beschlusskammer festgestellten Kosten. Die An­

tragstellerin hat einen nicht korrekten Arbeitspreis der WEMAG Netz GmbH für die 

HS/MS-Ebene zugrunde gelegt (hier 0,71 Ct/kWh anstatt 0,66 CtlkWh). 

Kalenderjahr 2016 

Die tatsächlich entstandenen Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorge­

lagerter Netzebenen divergieren in Höhe von-€ zu den von der Beschluss­

kammer festgestellten Kosten. Entsprechend dem Ausweis in der beigefügten 

Einzelaufstellung hat die Antragstellerin nicht korrekte Entgelte der WEMAG Netz 

GmbH jeweils kleiner und größer Knickpunkt für die MS-Ebene zugrunde gelegt. 

2.4 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kos­

ten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er· 

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 wird zusätzlich die 

Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 

entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der 

Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto 

einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnut­

zer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch die Antragstellerin durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach 

§ 18b StromNZV a.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.5 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016; 

Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 
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nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne 

des§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem 

Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zins­

satz entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge­

nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 

beträgt der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 

2015 2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen 

sind. Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Ge

samtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31 .12. für das entsprechende Jahr zu entneh­

men. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 kann ebenfalls 

den Anlagen 2 entnommen werden. 

­

­

­
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Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

3. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 13.11 .2018 (Az. BK8-17/1419-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 

(Tenor Ziffer 1) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

4. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01 .01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wah­

rung einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer 

frühzeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 und 2019 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungs­

konto wird gern. § 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbe­

treiber geführt. Durch den stets vor dem 30.06 .. eines Kalenderjahres der Regulie­

rungsperiode veröffentlichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der 

Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbildung (01 .01 . des Folgejahres) in der 

Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der Auflösung des Regulierungskontos 

der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen und konnte diese somit seiner 

Entgeltbildung der Jahre 2018 und 2019 zugrunde l~gen . 

· Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlös­

obergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositio­

nen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück-
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sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn . 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rück­

wirkende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) 

Festlegung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwir­

kende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Be­

schlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war 

dem Regulierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, 

dass die Feststellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit 

der Festlegung der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Be­

schlusskammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 

2013 bis 2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selb­

ständig angepassten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 und 2019 erfolgen kann. 

Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 

2018 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Be­

scheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung 

anzusetzen ist. 
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Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 

nochmals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vor­

läufigen Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos 

ausgeglichen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren 

zu den Regulierungskonten der Jahre 2018 und 2019. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzu­

legen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemes­

sen. Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen 

weiteren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der 

Beschlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, 

preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner 

Unternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem , dass es vielfach auch im 

Interesse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu tref­

fen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 
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IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c sowie die Anlag~ Einzelnachweis sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 	 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 	 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und Bundes

netzagentur 

Anlage 3a 	 Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3c 	 Netzveränderungen 

Anlage Einzelnachweis 	 Einzelaufstellung der Unterschiede der Netzbetreiber

angaben und der von der Bundesnetzagentur ermittel­

ten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 und 

des Jahres 2016 

­

­

, 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be- . 

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gertrud-Piter-Platz 11 , 14770 Brandenburg an der Havel) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung be­

trägt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf 

Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert wer­

den. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss 

angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die An­

gabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthal­

ten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Wetzl 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte vorl Nelz.betreibec und BNetzA Stadtwerte Wittenberge GmbH Az.: BK8-17f1419·01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Salz 1 ARegV Er1ösober.gre.nze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

Erforder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter 
§ 5 Abs. 1 Salz 2 ARegV Netz.ebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthall.ene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Venniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, . EOG ..,. „ An 

§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G IO · enu.a„ene Sätze 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtem nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !at~:lich entstandene Kosten 
§ 5 !VJs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV 1n enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstl es 

Safdo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Enösobergrenzen Stadtwerke Wittenberge GmbH Al.: BKB-17/01<419.01 

Vergleich Erlbsobergrenzenbestandtelle 

Netzbetrelbet BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formolbestandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - F'F1 

Anpassung der Erlösobergrente gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Einzelaufstellung der Unterschiede d&r Netzbetrefüerangaben und der von der Bun desnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 20•16 

E2 • ErfOrdalilche lnanspnichnahm•vorgelagertM N.tzebenen garni&.§ , 1 Aha. 2 Satz 1 Nr. 4 i\RegV 

Angaben des Netzbe118iben Bund...,.t;ragenwr 

VQrUelagertet Netzbetreiber 

.. 1 
v.EMAG Netz GmbH 
V~MA.G Netz GmbH .\'IBIAG Netz GmbH 
WEMAG Netz GmbH 
\'1511\G NetZGmbH 

Nutz.bzw. 
UmllpaMebe 88»1chn LW1g 

ne 

MS Leis1ung 

MS Mlei1 
.MS Lel5Uig 

·MS Altle1I 
MS MllSSLllg 

EinheitMenge 

kW 
k!Ml 

kW 
k!Ml 

~lclUlng
Elnhtlt 

Koeten
Entgelt Ko.tan Koe.~n (EUR}Menge Entgelt Menge- Entgelt (EUR} (EUR) 

EURll<W 1 
Cl.lk'M\ 1 
EURl!<W 1 
CUk""h 1 

EUR 1 

Az: Bl<ß.1711419-01 

Silke 1von1 



Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Abweichungen
Angaben des Bundesnetz­

zu angesetzten 
Beschreibung NetzbetreibersRechtsgrundlage agentur 

Werten[EUR] [EUR] 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV ErtOsobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erford&rtiche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWl<-G 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

~t~~lich~n~sta~~~osten 
1n en a ene e 
Differenz 

Sonsti 

Saldo aus Enzeldifferenzen 

Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNelzA Stadtwerke Wittenberge GmbH Az.: BKS-1711419-01 
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Anlege 3a Vergle1Cll der Ertosobergrenxen StadtwetKe WittMberge GmbH Az: BKB-17/01419-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAo 

Anpassung VPl1 / VPl0 ­ PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Abweichungen 
Angaben des Bundesnetz­

zu angesetzten
Rechtsgrundlage Beschreibung Netzbetreibers agentur 

Werten 
[EUR] [EUR) 

[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Er10sobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs . . 1 Satz 2 ARegV Erforder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 SlromNEV, In EOG enthaltene Ansätze 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen ~at~~~lich~n:stan~e Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV m en a tene ätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Anlage 2 - Vergleich der Werte von Nelzbetreiber und BNelzA. Stadtwerl(e Wittenberge GmbH Az:. BKB-1711419·01 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Stadtwetke Wittenberge GmbH At.! BKB-17/01419-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandtelle 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPI, I VPt0 - PF, 

Anpassung der Ertösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

0-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNelzA Stadtwerke Wittenberge GmbH Az.: BK8-17/1419-01 

Vergleich der Netzbetreiberanqaben und der von der Bundesnetzagentur ennittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5.Abs. 1Satz1 ARegV Er10sobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche lnanspruehnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

. . . , tatsächlich entstandene Koste:n 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Verm1e<:Jene Netzentgelte tm Smne von §18 StromNEV, 

1 
• EOG th 

11 
A "tz 

§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G •n en 8 ene nsa e 
· Differenz 

§ 
5 

Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung./ Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern naeh § 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !0~~fich~~stan~nea~osten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV nach § 23 ARegV in en ene s e 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 
ARegV 

Differenz 

tatsächflch entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Elnzelc:Offerenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR) 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR) 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandtelle 

Netzbetreiber BNetzA 

Erfösobergrenze 

Formelbettandtelle 

l<Adnb 

KAvnb 

l<Ab 

Anpassung VP11/ VP10 • PF1 

Anpassung der Ertosobergrenze gem. EWF-Beschluss 

0 -Element 

Härtefall 

Sonatiges 

MEA 

Netzverllnderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Anlage 3a Vergleic:h der Erlosobßrgren.ten Städtwerke Wittenberge 
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Datum NV: 01 .01.2011 IAZ: 1 1 
Netzteilname: 

ErMl1ung der flidllEmöhoog der 
EOG­vorübergehend nich abgiebautendauerhaft nictit nicht abgebaute vorObergehend nich erhöhung durcll 

beeinlluabaren beelnllUssbarenEr16sobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare Jahr- des EWF­beeinbsbare Erweltenm.gs­
(E\JR) Kosteoanteie du"d! Kostenanteile durch Anlrags[EUR) Kostenanteile Kpsten.antelle Kostellllf\lele falltO.­(VPl;IVPlo-PF.) (EUR){EUR) [ElJR] (VPlllJPl.-PFI) [EUR) 

2009 
2010 
2!)11 
2012 
2013 

[EUR) {EUR) 

~ 

Janr 

2009 
2010 
2011 

2012 

2013 

Anpassungsbetrag· 
(VP!iM'lo-PF,) 

amEFt 
EUR 

Hlrtefall 
[EUR} 

Sonstiges 
{EUR) 

Ot>ertragende <ien Überlrsge(lde 
anerkannten l<os anenannte tcos!191'\

Refefenzprei8 zu Grunde l!ege(lde für die Bettcllalfung
[EUR/M'Ml) '4enge von \fertuslenergie 

{kW!] [EuRJ 

2011 55,75 

2012 56,71 

2013 55,89 

Anpagsung der 

Veff1JSl8nergle 


(EUR) 
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